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5. Sonstige Hinweise 

 

5.1 Grundsätze der Kommunikation 

Die Vergabeunterlagen können auf der Internetseite http://www.hamburg.de/lieferungen-und-

leistungen/ abgerufen werden. Dies gilt auch für etwaige Änderungen oder Ergänzungen sowie 

für die Beantwortung von Bieterfragen. Interessierte Unternehmen sind verpflichtet, sich in re-

gelmäßigen Abständen unter der benannten elektronischen Adresse über mögliche Änderun-

gen oder Ergänzungen der Vergabeunterlagen oder zusätzliche Informationen zu dem Verga-

beverfahren selbständig zu unterrichten.  

 

5.2 Bietergemeinschaften 

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Zu den vorzulegenden Erklärungen und Nachweisen 
siehe Ziff. 4.1 dieser Konzessionsbeschreibung. 
 
5.3 Nachunternehmereinsatz 

Der Konzessionsnehmer darf die Ausführung der Leistung oder wesentlicher Teile davon an 

andere übertragen. Die Verantwortung für die Auswahl der Nachunternehmer und die Gestal-

tung der Unteraufträge liegt beim Konzessionsnehmer. Der Bieter muss im Angebot benen-

nen, welche Leistungen an Nachunternehmer abgegeben werden sollen. Des Weiteren gelten 

die Bestimmungen des § 5 Hamburgisches Vergabegesetz. Zu den vorzulegenden Erklärun-

gen und Nachweisen siehe Ziff. 4.1 dieser Konzessionsbeschreibung. 

 

5.4 Präsentationen, Verhandlungen und Zuschlagserteilung 

Der Konzessionsgeber behält sich vor, die Bieter mit den besten Angeboten zu einer ca. 20-

minütigen Präsentation und zu Verhandlungen einzuladen. Zur möglichen Terminvereinba-

rung wird der Konzessionsgeber auf die Bieter zukommen. Im Anschluss an etwaige Verhand-

lungen würden die Bieter ggf. zur Abgabe letztverbindlicher schriftlicher Angebote aufgefordert 

werden. 

 

Der Konzessionsgeber behält sich weiterhin vor, den Zuschlag auf ein Angebot zu erteilen, 

ohne zuvor verhandelt zu haben. 

 

5.5 Vertrag 

Der Konzessionsgeber beabsichtigt, mit dem Konzessionsnehmer auf der Grundlage des bei-

gefügten Vertragsentwurfs (Anlage 6) einen Vertrag zu schließen. 

 

5.6 Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG) 

Veröffentlichung des Vertrages und Auskünfte zum Vertrag: 

Der abzuschließende Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, die nach derzeitiger Bewertung jedoch nicht 

gegeben sind, wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister 

veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand 

von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein.  

 

Kennzeichnung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen: 
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Der Bieter ist gemäß § 7 Abs. 3 HmbTG verpflichtet, bereits im Angebot die Dokumente in 

geeigneter Form zu kennzeichnen, welche nach seiner Einschätzung Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse enthalten, und dies ggf. zu begründen. Für durch die Verletzung eines Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisses bei der Veröffentlichung im Informationsregister oder Heraus-

gabe auf Antrag nach dem HmbTG entstehende Schäden haftet der Auftraggeber nur bei Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

5.7 Ansprechpartner 

Fragen zur Konzessionsbeschreibung und zum Vergabeverfahren können schriftlich oder per 

E-Mail gerichtet werden an:  

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Hamburger DOM, Hafengeburtstag, bezirkliche Märkte 

Herr Stefan Luckner 

Alter Steinweg 4,  

20459 Hamburg 

E-Mail: hamburger-dom@bwvi.hamburg.de 

 

5.8 Weitere Informationen  

 

Weitere Informationen über die Veranstaltung Hamburger Dom erhalten sie auf 

http://www.hamburg.de/dom/ 

 
Anlagen 

 

Anlage 1 Flächenbeschreibungen 

Anlage 2 Eigenerklärung zur Eignung (Vordruck) 

Anlage 3  Erklärung Bietergemeinschaft (Vordruck) 

Anlage 4 Eigenerklärung zur Tariftreue und Zahlung eines Mindestlohns (Vordruck) 

Anlage 5  Mustervertrag 
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Eventfläche 

 
 

 
 

 

 

Nutzungsfläche 2500 m² , Zugang an der Domreihe 25m  

Beschreibung Das Heiligengeistfeld mit einer Gesamtgröße von ca. 160.000 m² befindet 

sich in zentraler Lage im Stadtteil St. Pauli und grenzt an die Straßen 

Glacischaussee, Budapester Straße und Feldstraße. Das Heiligengeistfeld 

ist mit den an das Heiligengeistfeld angrenzenden U-Bahnhaltestellen St. 

Pauli und Feldstraße (beide U3) und Messehallen (U2) hervorragend an 

den ÖPNV angebunden. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Hafen, 

die Reeperbahn, das Karolinen- und Schanzenviertel, die Hamburg Messe 

sowie Planten un Blomen mit den Wallanlagen.  

Bodenbeschaffenheit  Teilweise handelt es sich um Grantfläche, tlw. ist die Oberfläche durch 

Pflastersteine befestigt. Die Fläche ist hinsichtlich Kampfmittel sondiert, 

das Einschlagen von Erdnägeln ist in Abstimmung mit der BWVI zulässig. 

Infrastruktur  Das Heiligengeistfeld verfügt über eine ausgebaute und moderene  

Infrastruktur: 

- Ringwasserleitung zur Versorgung mit Trinkwasser 

- Komplettes Stromnetz 

- Abwasserversorgung 

 

Ansprechpartner: 
 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Herr Stefan Luckner 

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg 

E-Mail: stefan.luckner@bwvi.hamburg.de 
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E i g e n e r k l ä r u n g  z u r  E i g n u n g  

FB 113; Eigenerklärung zur Eignung 10-2017  Seite 1 von 2 

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes zum Nachweis seiner Eignung und zum Nachweis, dass er nicht gem. §§ 123, 124 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen ist, eine Eigenerklärung abzugeben. Die Anga-
ben werden ggf. von dem öffentlichen Auftraggeber durch eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a Gewerbeordnung (GewO) 
überprüft. Der öffentliche Auftraggeber wird außerdem vor Entscheidungen über die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen in den Fällen des § 7 
des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW) vom 17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) bei der 
zentralen Informationsstelle der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg abfragen, inwieweit Eintragungen im gemeinsamen Register 
zum Schutz des fairen Wettbewerbs der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zu den für einen Zuschlag vorgesehenen Bieterinnen und Bie-
tern, deren Geschäftsführungen, Bewerberinnen und Bewerbern sowie potenziellen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern vorliegen. 
Ich/wir erklären,  
a) dass ich/wir den gesetzlichen Pflichten zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-

rung (Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) nachgekommen bin/sind. 
b) dass über mein/unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung 

beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist1. 
c) dass ich/wir zum Zwecke der Abfrage beim Register zum Schutz fairen Wettbewerbs gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 5 Abs. 2 des 

Hamburgischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG) einwillige(n), im potenziellen Auftragsfall personenbezogene Daten (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort) der verantwortlich handelnden Personen (Geschäftsführer, gesetzliche Vertreter) zu benennen sowie die Zustimmung 
dieser Personen zur Weiterleitung der erforderlichen Daten an den öffentlichen Auftraggeber einzuholen. Ohne Einwilligung und Zustimmung 
kann der Zuschlag nicht erteilt werden. Soweit im potenziellen Auftragsfall Nachunternehmer an der Auftragserfüllung beteiligt werden sollen, 
werde(n) ich/wir von diesen eine gleichlautende Einwilligung sowie deren Zustimmung einholen, die erforderlichen Daten an den öffentlichen 
Auftraggeber weiterzuleiten. Ohne diese schriftlichen Einwilligungen und Zustimmungen werden Nachunternehmer vom öffentlichen Auftragge-
ber abgelehnt. Die Erhebung und weitere Verarbeitung der Daten dient der Aufgabenerfüllung nach dem Gesetz zur Einrichtung eines Regis-
ters zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW). 

d) dass (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 in den letzten drei Jahren Verfehlungen im Sinne von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbe-
werbs (GRfW) vom 17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) vorgelegen haben (Abdruck des § 2 Abs. 2 siehe Rückseite); es wurden 
jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung und zur Prävention ergriffen. Nachweise über diese Maßnahmen sind als Anlage(n) beigefügt2. 

 keine Verfehlungen im Sinne von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW) vom 
17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) vorliegen, die meinen/unseren Ausschluss vom Wettbewerb rechtfertigen könnten oder 
kein Eintrag im gemeinsamen Register zum Schutz des fairen Wettbewerbs der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein oder in ver-
gleichbaren Registern anderer Bundesländer erfolgt ist. 

e) dass ich/wir in den letzten drei Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 
(SchwarzArbG) oder gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstra-
fe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind. 

f) dass dem Angebot nur die eigenen Preisermittlungen zu Grunde liegen und dass mit anderen Bewerbern Vereinbarungen weder über die Preisbil-
dung noch über die Gewährung von Vorteilen an Mitbewerber getroffen sind und auch nicht nach Abgabe des Angebots getroffen werden, 

g) dass die allgemeinen Preisvorschriften, insbesondere die VO PR 30/53 vom 21.11.1953 sowie das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
vom 26.06.2013 (beide in der jeweils gültigen Fassung), beachtet worden sind. 

 
Bitte ankreuzen*: (Pflichtangabe) 
Ist Ihr Unternehmen ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) im Sinne der EU-Kriterien? 
(Ein Unternehmen gilt als KMU, wenn es weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt und der Umsatz weniger als 50 Mio. € oder die Bilanzsumme 
weniger als 43 Mio. € beträgt.)  
 
 ☐ ja       ☐ nein 
 
Mir/uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem/unserem Ausschluss aus diesem 
Vergabeverfahren oder zu einer Vergabesperre gem. § 6 GRfW sowie zur Kündigung eines bereits geschlossenen Vertrages führen kann. 
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns auch, die vorstehende Erklärung von Nachunternehmern zu fordern und diese zur Zustimmung des Auf-
traggebers vorzulegen, bevor die Beauftragung der Nachunternehmer erfolgt. 
 
 
 
 
.................................................., den ...................................... ……….……......................................................................................... 

(Unterschrift und ggf. Stempel) 
 

                                                      
1  Sollte das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abge-

lehnt worden sein, sind zusätzliche Unterlagen einzureichen, die geeignet sind, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens belegen. Diese Unterlagen 
müssen der Vergabestelle die Möglichkeit geben, zu prüfen, ob das Unternehmen dazu in der Lage ist, den zu vergebenden Auftrag zu erfüllen. Fehlende 
Nachweise können zum Ausschluss aus dem laufenden Vergabeverfahren führen. 

2  Wird diese Möglichkeit angekreuzt, sind Unterlagen zwingend beizufügen und ggf. zu erläutern. Fehlende Nachweise können zum Ausschluss aus dem laufen-
den Vergabeverfahren führen. 
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(1) In das Register werden die nachgewiesenen korruptionsrelevanten oder sonstige Rechtsverstöße im Geschäftsverkehr oder mit Bezug zum Geschäftsver-
kehr (schwere Verfehlungen) eingetragen. Eingetragen werden: 
1. Straftaten nach 

a) § 108e des Strafgesetzbuches (StGB) (Abgeordnetenbestechung), 
b) §§ 129, 129a, 129b StGB (Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen), 
c) § 156 StGB (Falsche Versicherung an Eides Statt), 
d) § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 
e) §§ 263, 263a, 264, 265b, 266 StGB (Betrug und Untreue), 
f) § 266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 
g) §§ 267, 268, 269, 271, 273 StGB (Urkundenfälschungen), 
h) §§ 283, 283b, 283c, 283d StGB (Insolvenzstraftaten), 
i) §§ 298, 299 StGB (Straftaten gegen den Wettbewerb), 
j) § 319 StGB (Baugefährdung), 
k) §§ 324, 324a, 325, 325a, 326, 327, 328, 329, 330, 330a StGB (Straftaten gegen die Umwelt), 
l) §§ 331, 332, 333, 334 StGB (Korruptionsdelikte), 
unabhängig von der Form der Beteiligung (Täterschaft oder Teilnahme im Sinne des Strafgesetzbuches); 

2. Straftaten nach 
a) § 370 der Abgabenordnung in der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3869, 2003 I S. 61), zuletzt geändert am 21. Juli 2012 (BGBl. I 

S. 1566, 1575), in der jeweils geltenden Fassung (Steuerhinterziehung), 
b) §§ 19, 20, 20a, 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2507), zuletzt geändert am 27. Juli 2011 

(BGBl. I S. 1595, 1597), in der jeweils geltenden Fassung, 
c) § 34 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) in der Fassung vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1151), zuletzt geändert am 12. Dezember 2012 (BAnz. 

AT 2012 V1), in der jeweils geltenden Fassung, 
d) §§ 15, 15a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) in der Fassung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 159), zuletzt geändert am 

20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854, 2923), in der jeweils geltenden Fassung (Ver- und Entleih ausländischer Leiharbeitnehmer ohne Genehmi-
gung), 

e) §§ 9 bis 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert am 21. Juli 2012 
(BGBl. I S. 1566, 1573), in der jeweils geltenden Fassung, 

f) § 331 des Handelsgesetzbuchs in der jeweils geltenden Fassung (Unrichtige Darstellung), 
g) §§ 399, 400, 401 des Aktiengesetzes (AktG) vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert am 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2751, 

2753), in der jeweils geltenden Fassung (Falsche Angaben; unrichtige Darstellung; Pflichtverletzung bei Verlust, Überschuldung oder Zahlungsun-
fähigkeit), 

h) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung vom 10. September 1998 (BGBl. II S. 2327) in der jeweils geltenden Fas-
sung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem geschäftlichen Verkehr), 

unabhängig von der Form der Beteiligung (Täterschaft oder Teilnahme im Sinne des Strafgesetzbuches); 
3. Ordnungswidrigkeiten nach 

a) § 33 AWG, 
b) § 16 AÜG, 
c) § 8 SchwarzArbG, 
d) § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799), zuletzt geändert am 25. November 2012 (BGBl. II S. 1381, 1382), in 

der jeweils geltenden Fassung, 
e) § 18 des Mindestarbeitsbedingungengesetzes vom 11. Januar 1952 (BGBl. III 802-2), zuletzt geändert am 22. April 2009 (BGBl. I S. 818), in der 

jeweils geltenden Fassung, 
f) § 81 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung vom 15. Juli 2005 

(BGBl. 2005 I S. 2115, 2009 I S. 3850), zuletzt geändert am 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2403), in der jeweils geltenden Fassung, 
g) § 146 Absatz 1 der Gewerbeordnung in der jeweils geltenden Fassung, 
h) § 404 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594, 595), zuletzt geändert am 20. Dezember 2012 (BGBl. I 

S. 2781), in der jeweils geltenden Fassung; 
i) § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), zuletzt geändert am 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2353, 2354), in der jeweils geltenden Fassung, soweit sich die unterlassene Aufsichtsmaßnahme auf eine der in Nummern 1 und 2 ge-
nannten Straftaten oder eine der in den Buchstaben a bis h genannten Ordnungswidrigkeiten bezieht; 

4. vergleichbar schwere Verfehlungen, insbesondere vorsätzliche oder grob fahrlässige Falscherklärungen  
a) zum Vorliegen von schweren Verfehlungen und Einträgen im Register nach § 1 Absatz 1 oder vergleichbaren Registern, 
b) zur Einhaltung der Tariftreue und der Bestimmungen über einen gesetzlichen Mindestlohn oder 
c) zur Beachtung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation; 
soweit sie dem Unternehmen nach Absatz 4 zuzurechnen sind und soweit die Geschäftstätigkeiten des betroffenen Unternehmens einen Bezug zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge aufweisen. Einem Verstoß gegen diese Vorschriften stehen Verstöße gegen vergleichbare Straf- oder Ordnungswidrig-
keitstatbestände anderer Staaten gleich. Die Eintragung umfasst gegebenenfalls auch den infolge der schweren Verfehlung ausgesprochenen Aus-
schluss des Unternehmens von der Vergabe öffentlicher Aufträge (Einzelausschluss, Vergabesperre) gemäß § 6. 

(2) …. 



Erklärung der Bietergemeinschaft 
 

„Konzeptionelle Entwicklung, Aufbau und Durchführung einer Ver-
anstaltung auf der Eventfläche des Hamburger DOM 

auf dem Sommerdom 2020 24.07. - 23.08.2020“ 
 
 

 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,  
 
 
Geschäftsführendes Mitglied         
 
Mitglied            
 
Mitglied            
 
Mitglied            
 
 
beschließen, uns im Falle der Auftragserteilung zu einer Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
zusammenzuschließen. 
 
 
Wir erklären, dass 
 
1. das oben bezeichnete geschäftsführende Mitglied die Bietergemeinschaftsmitglie-

der gegenüber der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation rechtsverbind-
lich vertritt, 

 
2. das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für 

jedes Mitglied Zahlung anzunehmen und 
 
3. alle Mitglieder für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften. 
 
 
                             , den         
            
            
            
            
            
            
            
            
             










































	2019 07 10 Anlage 5 - Erklärung Scientology.pdf
	E R K L Ä R U N G




